
 
Merkzeichen: 
 
Die im Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merkzeichen berechtigen bestimmte 
Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen: 
 

Merkzeichen Nachteilsausgleiche 
G Erhebliche Beeinträchtigung der 
 Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 

• Kfz-Steuerermäßigung oder 
• Vergünstigung im ÖPNV 

aG Außergewöhnliche Gehbehinderung • Parkerleichterungen 
• Kfz-Steuerbefreiung 
• Vergünstigung im ÖPNV 

Bl Blindheit • Parkerleichterungen 
• Kfz-Steuerbefreiung 
• Freifahrt im ÖPNV 

Gl Gehörlos • Kfz-Steuerermäßigung oder  
• Vergünstigung im ÖPNV 

B Berechtigung zur Mitnahme einer 
 Begleitperson 

• Freifahrt für die Begleitperson im ÖPNV 
und Fernverkehr 

H Hilflos • Kfz-Steuerbefreiung 
• Freifahrt im ÖPNV 

RF Rundfunkgebührenpflicht-Befreiung • Befreiung von der Rundfunkgebühr 
1. Kl.  Erste Klasse bei Bahnfahrt • Beförderung in der 1. Wagenklasse mit 

Fahrausweis für die 2. Klasse 
 


